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Erläuternder Bericht des Vorstands zu den  
Angaben nach §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB 

 

1. Rechtlicher Hintergrund 

Das am 29. Mai 2009 in Kraft getretene Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) hat unter 
anderem die §§ 289, 315 HGB sowie die §§ 120, 175 AktG geändert. Danach musste der Vor-
stand der Hauptversammlung einen schriftlichen Bericht unter anderem zu den neu eingeführten 
Pflichtangaben im Lagebericht gemäß § 289 Abs. 5 HGB bzw. im Konzernlagebericht gemäß § 
315 Abs. 2 Nr. 5 HGB zum internen Kontroll- und Risikomanagementsystem im Hinblick auf den 
Rechnungslegungsprozess bzw. Konzernrechnungslegungsprozess vorlegen.  

Durch das spätere Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) hat der Gesetz-
geber die Erfordernisse zur Abgabe erläuternder Berichte in § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG gebündelt 
und die bisherigen Vorschriften in §§ 120 Abs. 3 Satz 2, 175 Abs. 2 Satz 1 AktG gestrichen. Da-
bei wurde jedoch der Verweis auf § 289 Abs. 5 HGB, der durch das BilMoG hinzugekommen war 
und die Angaben im Lagebericht zum internen Kontroll- und Risikomanagementsystem im Hin-
blick auf den Rechnungslegungsprozess betrifft, nicht übernommen. Nicht abschließend geklärt 
ist, ob es sich dabei um ein bloßes Redaktionsversehen handelt und es daher auch nach dem 
Inkrafttreten des ARUG eines erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 5 HGB 
(und auch zu § 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB) bedarf. Vorsorglich hat sich der Vorstand der PATRIZIA 
Immobilien AG entschlossen, einen solchen Bericht für das abgelaufene Geschäftsjahr 2010 zu 
erstatten. 

 

2. Gegenstand des Berichts 

Nach der Gesetzesbegründung des BilMoG umfasst das interne Kontrollsystem die Grundsätze, 
Verfahren und Maßnahmen zur Sicherung der Wirksamkeit der Rechnungslegung, zur Sicherung 
der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung sowie zur Sicherung der Einhaltung der maßgebli-
chen rechtlichen Vorschriften.  

Das Risikomanagementsystem und das interne Kontrollsystem im Hinblick auf den Rechnungs-
legungsprozess beziehen sich auf Kontroll- und Überwachungsprozesse der Rechnungslegung 
und der Finanzberichterstattung. 

 

3. Wesentliche Merkmale des internen Kontroll- und des Risikomanagementsystems im 
Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess und Erläuterungen 

Das Risiko der Rechnungslegung und Finanzberichterstattung liegt darin, dass unsere Jahres- 
und Zwischenabschlüsse Falschdarstellungen enthalten könnten. Um Fehlerquellen zu identifi-
zieren und daraus resultierende Risiken zu begrenzen, hat die PATRIZIA Immobilien AG ange-
messene interne Kontrollsysteme (IKS) für den Prozess der Rechnungslegung eingerichtet, die 
eine ausreichende Sicherheit für die Verlässlichkeit der Finanzberichterstattung sowie die Erstel-
lung der veröffentlichten Jahresabschlüsse und unterjährigen Quartalsabschlüsse gewährleisten. 
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Gleichwohl kann das IKS keine absolute Sicherheit hinsichtlich der Vermeidung von Fehlern oder 
Falschaussagen in Rechnungslegung und Abschlüssen liefern. 

Ausgangspunkt des IKS ist die einmal jährlich erstellte Planung, die für das bevorstehende Ge-
schäftsjahr Budgetwerte und das Folgejahr Planzahlen für jede Gesellschaft und für jede Kos-
tenstelle vorgibt. Monatlich werden Abweichungen der Ist- von den Planzahlen ermittelt und 
ausgewertet. Für das laufende Geschäftsjahr wird eine aktualisierte Prognose erstellt, die an be-
reits umgesetzten Istwerten und noch ausstehenden Budgetwerten anknüpft. 

Das IKS umfasst alle Maßnahmen und Prozesse zur Gewährleistung der einheitlichen zutreffen-
den und zeitnahen Erfassung aller Geschäftsvorfälle in Buchhaltung und Abschlüssen. Es stellt 
die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften und Standards sicher und untersucht Gesetzes- 
und Standardänderungen sowie sonstige Verlautbarungen auf deren Auswirkung auf Rechnungs-
legung und Abschlüsse. Wesentliche Basis unseres IKS bilden Funktionstrennungen und Freiga-
beregelungen, die durch fortlaufende standardisierte Kontroll- und Abstimmprozesse unterstützt 
werden.  

Die Kreditorenbuchhaltung ist zentral in der Holding angesiedelt, die Debitorenbuchhaltung ist 
zentral organisiert und wird derzeit an fünf Standorten technisch bearbeitet. Basis sind konzern-
einheitliche Vorgaben innerhalb einer zentralen EDV-Umgebung, für die definierte Zugriffsrege-
lungen bestehen. Die Abschlusserstellung wird für alle Konzerngesellschaften nahezu aus-
schließlich zentral innerhalb der PATRIZIA Immobilien AG vorgenommen. Die in die Abschlusser-
stellung eingebundenen Mitarbeiter sind entsprechend geschult, wobei Verantwortlichkeiten und 
Kontrollen im Rahmen der Abschlusserstellungen klar definiert sind.  

Die Wirksamkeit unseres rechnungslegungsbezogenen IKS wird im Rahmen der Abschlusserstel-
lungsarbeiten beurteilt und auch von unserem Abschlussprüfer im Rahmen dessen Prüfungstä-
tigkeit untersucht.  

 
Der Vorstand der PATRIZIA Immobilien AG 
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